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Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur  

Satzung über die Benutzung der Erdaushubdeponie der 

Gemeinde Bastheim 

vom 15. November 2001 
 

 

 

Aufgrund von Pkt. 5 Abs. 1 und 2 sowie Art. 7 Abs. 2 und 5 des Gesetzes zur Vermeidung, 

Verwertung und sonstiger Entsorgung von Abfällen und zur Erfassung und Überwachung von 

Altlasten in Bayern (Bayerisches Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz – BayAbfALG – 

BayRS 2129-2-1-U) und des Art. 24 der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat Bayern  

i. V. m. § 1 der Verordnung des Landkreises Rhön-Grabfeld vom 14.08.1984 erlässt die Ge-

meinde Bastheim folgende Satzung: 

 

 

§ 1 

Änderung einer Satzung 

 

Die Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Erdaushubdeponie der Gemeinde 

Bastheim vom 09.12.1999 wird wie folgt geändert: 

 

In § 4 Abs. 2 werden die Gebühr für die Ablagerung von Erdaushub von „6,00 DM/Tag“ je 

Kubikmeter durch „3 €“ je Kubikmeter und die Mindermengengebühr von „5,00 DM“ durch 

„2 €“ ersetzt. 
 

 

§ 2 

In Kraft treten 

 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. 

 

 

Bastheim, 15. November 2001 

 

Gemeinde Bastheim 

 

 

 

 

D i e t z 

1. Bürgermeister 


